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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1977

Norm

ABGB §26

ABGB §1175 AI

ZPO §1 Ae1

ZPO §6

Rechtssatz

Die Parteiunfähigkeit einer losen Gemeinschaft oder einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann dadurch beseitigt

werden, daß ihre einzelnen Mitglieder als Parteien in den Prozess eintreten, was durch Erklärung ihrer Mitglieder bzw

durch Vorlage ihrer Vollmachten an denjenigen, der für die Gemeinschaft bisher gehandelt hat, geschehen kann.
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